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 Veröffentlicht am 09.03.2007

Norm

KO §213 Abs6

KO §174 Abs2

KO §173a

Rechtssatz

Ein Beschluss, mit dem gemäß § 213 Abs 3 KO die Beendigung des Abschöpfungsverfahrens erklärt und die

Entscheidung über die Restschuldbefreiung ausgesetzt wird, ist nach § 213 Abs 6 KO durch Aufnahme in die

Insolvenhzdatei ö8entlich bekanntzumachen und es beginnt damit die Rekursfrist ungeachtet der zusätzlichen

Zustellung an Beteiligten selbst.
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